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1957

80.
Hinweis: Außer Kraft gesetzt durch §13 

Abs. 2 Ziff. 2 der FlaggenVO vom 3.1. 1973 
(GBl. Sdr. Nr. 751).

1958
21.

Hinweis: Außer Kraft gesetzt durch §7 
des Zivilverteidigungsgesetzes vom 16.9. 
1970 (GBl. I Nr. 20 S. 289).

1959
82.

a) § 63 des Gesetzes vom 3. April 1959 
über das Post- und Fernmeldewesen (GBl. I 
Nr. 27 S. 365) erhält folgende Fassung:

„§ 63
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer fahrlässig
1. Post- und Fernmeldeanlagen zerstört, 

beschädigt, unbrauchbar macht, unbefugt 
ändert oder in sonstiger Weise unbefugt auf 
diese einwirkt und dadurch den Nachrich
tenverkehr behindert

2. den Nachrichtenverkehr durch Entzug 
oder Verwendung elektrischer Energie ge
fährdet oder unzulässig stört

3. ohne die erforderliche Genehmigung 
oder entgegen den Bedingungen einer Ge
nehmigung Funkanlagen errichtet oder be
treibt oder Sender herstellt, veräußert oder 
besitzt,
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. ohne die erforderliche Genehmigung 

oder entgegen den Bedingungen einer Ge
nehmigung Hochfrequenzanlagen herstellt

2. Nachrichten durch nichtgenehmigte 
Postanlagen oder entgegen § 15 Abs. 1 Satz 2 
dieses Gesetzes regelmäßig von einem Ab
sender zu einem Empfänger befördert

3. nicht in der gültigen Postzeitungsliste 
enthaltene fortlaufend erscheinende Pres
seerzeugnisse befördert oder vertreibt

4. als Funker die ihm durch dieses Ge
setz auferlegten Pflichten verletzt

5. die ihm durch dieses Gesetz oder An
ordnungen zu diesem Gesetz auferlegten 
Pflichten bei der Ausübung einer Funker
tätigkeit, für die der Besitz eines Funk

zeugnisses nicht vorgeschrieben ist, ver
letzt
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(3) Wer vorsätzlich
1. anmeldepflichtige Rundfunkemp

fangsanlagen oder Hochfrequenzanlagen 
ohne Anmeldung oder entgegen den Be
triebsbedingungen errichtet oder betreibt

2. genehmigungs- oder anmeldepflich
tige Fernmeldeanlagen sowie Hochfre
quenzanlagen ohne die erforderliche Ab
nahmebestätigung des der Fertigung zu
grunde gelegten Musters fertigt

3. genehmigungspflichtige Drahtfern
meldeanlagen ohne Genehmigung oder ent
gegen den Bedingungen einer Genehmi
gung errichtet oder betreibt

4. als Fahrzeugeigner oder Fahrzeug
führer den Bestimmungen über die Aus
rüstungspflicht von Fahrzeugen mit Fern
meldeanlagen oder über die Ausübung von 
Funkdiensten, für die der Besitz eines 
Funkzeugnisses oder eines anderen Be
fähigungsnachweises vorgeschrieben ist, 
zuwiderhandelt

5. die in Anordnungen zu diesem Gesetz 
vorgeschriebene Überwachung von Fern
meldeanlagen verhindert oder stört oder 
die in Ausübung der Überwachung oder 
des Kontrollrechts der Deutschen Post ver
langten Auskünfte nicht oder nicht richtig 
erteilt

6. wiederholt oder in erheblichem Um
fang Gebühren hinterzieht
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(4) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der 
Bezirksdirektionen der Deutschen Post.

(5) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

b) § 66 wird gegenstandslos.
c) Im § 64 ist anstelle von „gemäß §§ 56 

bis 63“ zu setzen „gemäß §§ 202 bis 205 des 
StGB und § 63 dieses Gesetzes“.

83.
§ 7 der Zweiten Verordnung vom 

20. August 1959 über das Deutsche Rote 
Kreuz (GBl. I Nr. 50 S. 667) erhält folgende 
Fassung:


